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des glorreichen Papſtes Pius , ſeit dem Erſcheinen des Ctrete
Sacra Tridentina Synodus, iſt immer mehr der Empfang der heiligen
KHommunion erleichtert worden vgl. G&  —2 863) Wir können allerdings
nicht umhin, hier 3 erklären, daß wir E5 für entſchieden beſſer halten,
dem Geiſte der und der Tradition mehr entſprechend, der ttur
giſchen Bedeutung des age mehr angepa enn ſo zahlreich wie
uUr möglich die Gläubigen ſich zur Hauptkirche begeben, Um Aſe der
Gründonnerstagsfunktion beizuwohnen und Aus der Hand des zele
brierenden Prieſters den Leih de Herrn 3 empfangen.

Dieſer Unſerer Auffaſſung der C& 867, 4, keineswegs hinder⸗
lich ImM Wege, denn bezieht ſich ledigli auf die Stundenzei ſowohl
des Morgens als des Nachmittags, denen mit dem Austeilen der
Kommunion begonnen werden kann oder aufgehört werden muß. Des
gleichen bildet auch der GAN. 869 keine Schwierigkeit: „Sacra 6G0IM=

munio“, ſo CI ES darin, „istribui potest Ubicumque Missam Cele—
brare licet, tiam III Oratorio privato“ In der Tat will 10 der
erwähnte Kanon Nur den Ort bezeichnen, nach allgemeiner Norm
die Kommunion ausgeteilt werden darf ohne jegliche Beziehung

irgend einem beſonderen Tage
Um nun den vorgelegten praktiſchen Fall In En ſeinen Einzel⸗

heiten 3 löſen, ſo agen wir erſtens, daß nach unſerem Dafürhalten
Lucius nicht richtig gehandelt hat. Er hätte ſich darauf beſchränken ſollen,

agen, daß diejenigen, die ohne Schwierigkeit In der Hauptkirche
während der Unktion 3zum des Herrn gehen könnten, gut daran
dGMten ſich dorthin 3 begeben, —Aum 3¹ kommunizieren. Alsdann aber

EL jenen, die noch verlangten In der Wallfahrtskirche 3 kommuni⸗
zieren, ohne weitere Schwierigkeit den Leih des Herrn reichen ollen;
denjenigen, die von ihm Eenn eugnis hinſichtlich der Tfüllung der Oſter
pflicht erlang hätten, durfte EL eines ausſtellen vgl C&  — 859,
Anderſeits finden wir den Grundſatz des Freundes von Lucius nicht
einwandfrei, denn CEL geht einzig und lein von der Tatſache aus,
daß der Kodex nicht EIn eigenes Verbot hinſichtlich der KHommunion⸗
ſpendung Gründonnerstag ausgeſprochen hat Wir Aben aber zUur
Genüge argetan, ſo will Uuns ſcheinen, daß andere Momente noch u
berückſichtigen ind bei der Behandlung der Frage Im vorliegenden
konkreten Falle jedoch ſtimmen wir tatſächli der Löſung des Freundes
von Luctus bei, mit der Einſchränkung, die wir ſoeben erwähnten

Rom (S AHonso). Qaus 88
Die verbrannten Novellen un der Fall des heiligen Ephräm.

Balint, izier, itglie de Vereines öffentliche Unſittlichkeit,
V während — Krieges in Feindesland etliche en bei einem
Freimaurer. Außer einem Schlafzimmer hat ihm die Frau des Hauſes
3zUum Aufenthalt das Bücherzimmer ihres Mannes angewieſen, der ab
geführt wurde, weil EL einem Befehle der Deutſchen nich nachgekommen
war Balint muſtert die er und findet als einziges religiöſes Buch

ern Miſſale, worin die Brautmeſſe auf roſa Papier
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und das ſehr zierlich eingebunden war Ile anderen er ind frei
geiſtig; EmnE Anzahl Novellen aber gunz Unſittlich ſo äßlicher, weil
darin Religiöſes Ele

＋ verhöhnt wurde Der izier edenkt ſich nicht
ange ondern verbrennt teſe Erzählungen erglei denen
Boccaccios Dekameron Emn rommes Gebetbüchlein iſt

6— Urlaub erzählt Balint Kreiſe Bekannter auch
davon Da kam EL aber ſchlecht Wie onnten Sie ſo etwas tun? Das
Quartierrecht Kriege iſt doch kein Beſitztitel auf Quſe Was
gehen Sie fremde er an? Wenn Sie auch Verein die
öffentliche Unſittlichkeit ſind ſo Imm doch hier nur die perſönliche
Unſittlichkeit Herrn rage und die geht Sie 10 ni Wenn *Sie noch die Frau des Hauſes Angegangen und hätten gefordert
das eug 3 verbrennen, Sie hatten kein Recht dazu Hätten Sie
der Not Bücher als Heizmittel Kälte brauchen müſſen, ſo onnten
Sie die ſchlechten zuerſt verbrennen Dieſer Notfall lag aber nicht vor,
C8 war 10 Sommer Denken Sie doch nuLr Eeln Urte ande als Feind

Kriege bei Ihnen Bücher fromme, katholiſche, die ſeinen uAgen
koranfeindlich und EL würde als Quartiergaſt ſie un ſamt und
onders verbrennen ELr der Mohammedaner! Nein, Sie können hre
Handlungsweiſe nicht rechtfertigen das ſiebte Gehot gilt auch Kriege

Bei dieſem Inſturm bleiht Balint ganz ruhig, äßt alle ausreden.
Dann agt N habe UuL getan, was auch der heilige Ephräm
hat, und der hat gewiß löblich gehandelt.“

Durch dieſen völlig Uunerwarteten Trumpf werden die Angreifer
verdutzt; jeder will nun das Vorkommnis aus dem CEN des heiligen
Diakons von Edeſſa (7 373) erfahren; natürlich

„Unſer Religionslehrer hat C8 auf Prima ſo erzählt: Ephräm wollte
öffentlich Apollinaris und ſeine Irrlehre auftreten. Der Tag
war feſtgeſetzt und ausgerufen. Der Heilige erfahren, daß ſein Gegner
ſeine Beweiſe zwei Büchern zuſammengetragen atte, die ihm von
ſeiner Geliehten erwahr wurden Ephräm E8 erreichen, daß
dieſe Perſon ihm die beiden Er lieh, mit der Bedingung, daß er
ſie Am ſelben Tage zurückgäbe, was auch geſchah Am andern Tage war
der öffentliche Glaubensſtreit der beiden Ephräm Urfte auf ſeine
zuerſt reden und trug zUuLr Verteidigung des katholiſchen Glaubens
atzes über die Perſon Chriſti vor Nun wünſchte Apollinaris, daß Ephräm
ihm geſtatte, ſeine Beweiſe der Ethe nach vorzuleſen, daß I
gen Ephräms Vortrag keine vollkommene, mẽe Cele habe,
ondern daß die V  El deren Stelle bei ihm ertrete Und Ephräm
gab gern dieſe Erlauhnis Als nun Apollinaris ſich die er geben ließ
undſie öffnen wollte, konnte C8 nicht; denn Ephräm eſtern
die Ilätter ſo zuſammengeleimt, daß ſie nuLr zwei dicke Tafeln
bildeten, ohne daß man CS äußerli ehen konnte Bei den vergeblichen
Anſtrengungen, die Blätter frei machen, wurde Apollinari vom
ganzen ausgelacht und Ephräm ſeine ache So
unſer Religionslehrer Anderes habe ich auch nicht wollte
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unſittliche riften unſ hädlich machen Ephräm die ungläubigen
die ihm nicht gehörten 77

F 7 das iſt Ctwa anderes!“ ruft man Balint und es
beginnt Emn Redegefecht ohne jede Frucht weil die nötige Ruhe C
fehlt Einer der Beteiligten aber heute Theologe wünſ erfahren
was die Fachwiſſenſchaft 3 den beiden Fällen agt Wie iſt das Vor
gehen Balints 3u beurteilen? Kann EL ſich mit Recht auf St Ephräm
berufen? Und ſo kam die Sache an die Linzer Quartalſchrift

Beſprechung Die ſcheinbar ſo infache Sache Vl Wie die meiſten
Fragen beim ebot, mit Vorſicht behandelt ſein. Um u laren
Einſicht kommen, fragen Dtu Qher zu nächſt:

Gründe konnte der izier aben, al ELr die Novellen
wegnahm und verbrannte? Er hätte C8 tun können:

QAus Mutwillen Aum Feindesland CN möglichen Schaden
anzurichten Unſer Balint Dar keiner der Grundſätze 0 D  0
ieht man chon daraus, daß & onſt keine anderen Bücher vernichtete,
vor (EM keine wertvollen;

Aus Mitleid mit dem Hausherrn, Aum ihn vor Schande 3u be
wahren; wir werden weiter Uunten davon prechen;

aus Fürſorge ſeine Kameraden AUm nämlich die ſpäter
dort Einquartierten vor Schaden urch teſe Dbellen bewahren
alſo Aum Beleidigungen Gottes verhindern Wenn wir annehmen
daß Balint religiö war darf man ohne Zweifel annehmen daß CEL
daran gedacht hat

Fragen Dir nuln zweitens War C5 Diebſtahl als Balint die No
vellen wegnahm?

Nach En Lehrern iſt Diebſtahl hlatio Teil alienae domino ratIO-
nabiliter invitO. Qan Ogleich, daß C8 für unſern Fall ULr auf den
etzten Teil des Satzes ankommt: war Beſitzer vernünftigerweiſe

die Wegnahme der Novellen?
Gerade, Als hätte CETL unſern Fall üge gehabt, ſagt Noldin.

rationabiliter invitus e8 ul 8Sua PraVO ＋O abutitur ad PeC-
candum, 81 T 1581 aufertur COommittat peccatum ＋O NeGC

X ustiti 1166 EV letaàte DPTIIVAaTEe tenetur 0OIN II 414 C.,
13 Aufl Daraus blg Balint hat der Sache nach geſtohlen als eVLx
die er wegnahm

QAQmi iſt aber Clemens Mare nicht einverſtanden Mit der EY
auf Alfons III. 519 bis 561 weiſend, agt NOon facit furtum Qul
TSe surripit 05 honum aut 60mmodum domini 1brum naereticum,

H⁴ Instit. moral. , 903, Aufl Nach Mare hat Balint
alſo nicht geſtohlen.

Als Schüler von Mare könnte ich agen Der Fall iſt für mich ent
ſchieden kann aber nicht gut annehmen daß die beiden 77  euté
ſich bei der Begriffsbeſtimmung des Diebſtahls der Sache wider
prechen können. In der Tat I ich, daß Noldin ſe der Entſcheidung

Mare beiſtimmt, nämlich dort, wo Noldin von der Ungerechten
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Schädigung ſpricht Damit eine ſolche vorliege, ührt die bekannten
drei Bedingungen an, nämlich: àa6ti0 Vere injusta; EGansa damni
Eficax; 3 culpa theologica.

In Betreff der actio VCTG injusta ſagt Noldin II. 454,
Dominus qul TSE 8UuU 20 peccandum abutitur, Propterea amittit

Ius 111 TCIII In; injuriam àCit, qui EalII aufert Vel CSTUI
dasſe

E, as bei dem egriffe des Die  ah agte Er üg

aber an dieſer Stelle hinzu Gum tamen unusquisque Ceneatur proximi
8u1 peccatum prou moraliter potest, impedire, 160  — abusuro ad PeC-
Catum dere 1104 16e

Verbinden wir teſe heiden Gutachten miteinander, ˙ ieg der
Fall ⁰ Mare rlauht dem izier, die er wegzunehmen, Amt
der Beſitzer bor der Sünde ewahr hleibt Noldin rlaubt EeS ihm nicht,
ſagt aber, der izier dürfe ſie nicht zurückgeben, damit der Beſitzer
nicht ſündige. Mit anderen brten Uſer Balint iſt freigeſprochen

So Are der Fall0 entſchieden. Stellen wir indes die Sache
einmal ſo dar, wie ſie ſich Unter den tatſächlichen Umſtänden darbietet
Das ird Uuns mehr zuſagen. Und da ſage ich o Es kann keine Ungerech—
igkeit ſein, enn man dem Nächſten einen Schaden zufügt, der ihm
einen entſprechend größeren Ortet. bringt. D  08 iſt aber hier geſchehen
⁰ hat Balint kein Inrecht 9

Den Oberſatz beweiſen, iſt kaum nötig; wir 0  en ſeine Anwen
dung alle Tage bvor Augen. Man 49 eine Tür ein, um einen Zimmer⸗
ran löſchen; man N. einen hochgehenden Mühlbach ZUm Schaden
der Beſitzer af die leſen, Um ihre Häuſer bor Einſturz 3u bewahren
und dergleichen mehr. Läßt ſich nun etwa Aehnliches auch N unſerem

ſagen? Wir wollen en
Der Beſitzer der en kovellen wäre bor dem riege nach

Noldin berechtigt geweſen, ihre Wegnahme als Diebſtahl und ihre Ver
nichtung als Ungerechte Schädigung anzuſehen. Er hätte agen können:
80 gehen andere (Uteé meine Bücher an? C  Fetzt aber war EL nicht mehr
Herr um Hauſe; man ihn nach Deutſchland abgeführt; ſein ganzes
Haus, ſomit auch ſeine Bücher, tanden zur Verfügung jede Quartier⸗
gaſtes Wenn CEL nicht Ehrgefühl verloren hatte, ſo mu für
ihn einlich und Urchaus beſchämend ſein, daß allerlei Fremde Einblick
ekamen In ſeinen unzů  igen Leſeſtoff, nach dem ſie über ſeine perſön
liche Sittlichkeit nuL ſehr ſchlecht Urteilen onnten Wie EL ge alle
Briefe, die ihn hätten bedenklich blo  en können, vorher vernichtethat, ⁰ hätte CEL auch QAus Selbſtachtung dieſe Dvellen verbrannt, wenn
CELU geahnt hätte, daß ſie einmal als öffentliche Ut da herumliegen
würden. Jener Qu  Err hat Offenbar einen größeren Vorteil vom Ver
nichten, als vom Chalten jener minderwertigen riften gehabt Und
deshalb hat unſer Offizier ſich einer Ungerechtigkeit nicht chuldig gemachtEin Zweifel 0 ihm kommen können, oh EL der ſpäter dort
wohnenden Offiziere die en vernichten durfte, Amt ſie nämlichdavor bewahrt lieben Konnte EY annehmen, daß der Hausbeſitzer auch
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damit einverſtanden wäved Balint hätte ſich ſagen können, daß ein Arzt

und ein Kunſtgeſchichtler gewiß verpflichtet ſind, Bücher ihres Faches

mit gewiſſen Abbildungen vor den Augen Unberufener zu verbergen.

Um wieviel mehr mußte der Eigentümer der Novellen wünſchen, daß

ſeine unzüchtigen und gottesläſterlichen Werke nicht in die Hände anderer

fielen. Wer ſagt, es ſei unwahrſcheinlich, daß dieſer Mann dazu ein⸗

gewilligt hätte, dem wäre zu antworten: in dubio praesumitur con-

sensus; nam judicandum est, proximum agere juxta ea quae sunt

rationi consentanea (Marc, I. c. n. 727). Somit durfte Balint auch

aus dieſem Grunde die Novellen vernichten.

Hätte er aber nicht die Frau des Hauſes vorher fragen müſſen?

die in Abweſenheit des Mannes Eigentümerin vom ganzen war? Aus

ſachlichen Gründen gewiß nicht, da wir ja geſehen haben, daß die Bücher

verbrannt werden durften. Anders aber war es nicht ratſam, daß er

die Frau fragte. Denn erſtens hat ſie wahrſcheinlich gar nicht um dieſe

beſtimmten, elenden Bücher ihres Mannes gewußt. Sie hätte ſich als

gebildete Dame geſchämt, wenn ihr der Fremde den Beweis gebracht

hätte, wie tief ihr Mann ſittlich ſtand. Zweitens, wenn Balint die Ver⸗

nichtung der Novellen aus Fürſorge für die künftigen Kameraden gefordert

hätte, ſo hätte die Frau aus Furcht gehorcht. Es wäre ihr aber das Gefühl

der Beſchämung wegen ihres Mannes und eine gehäſſige Stimmung

wegen des feindlichen Befehles unnötigerweiſe geblieben, während ſie

ſo vermutlich im Frieden voneinander ſchieden. Man urteile ſelber, was

das Beſte war.

Somit bleibt uns noch die zweite Frage übrig: Konnte Balint ſich

mit Recht auf den heiligen Ephräm berufen?

Man wird zugeben, daß er den Fall des heilige

n Kirchenlehrers

mit vorzüglichem Geſchick in das Wortgefecht hineinwarf. Seine Sache

bekam dadurch bereits eine vorteilhafte Wendung, indem er ſeine Gegner

nötigte, ſich in Gedanken mit St. Ephräm auseinanderzuſetzen. Ja, er

lenkte die Aufmerkſamkeit um ſo mehr nach Edeſſa, weil der Fall Ephräms

einer gewiſſen liebenswürdigen Schalkheit nicht entbehrt.

Ganz gleich ſind die beiden Fälle natürlich nicht, aber dennoch

konnte Balint Ephräm anführen. Beim heiligen Diakon von Edeſſa

handelte es ſich eigentlich um eine Kriegsliſt gegen Apollinaris. Es ſtand

der öffentliche Redekampf bevor, wobei es dem Apollinaris nicht um

die Wahrheit, ſondern um die Verfechtung des Irrtums und die Ver⸗

führung des Volkes zu tun war. Er wollte durch den ſcheinbaren Glanz

und die Menge ſeiner Beweiſe beim Volke deſto mehr Eindruck machen,

je gründlicher er vorbereitet ſchien. Deshalb ſchlug Ephräm ihm die

Waffe aus der Hand, wie ein Zweikämpfer den Gegner beſiegt, wenn

er ihm ſeinen Degen geſchickt entwindet. Hauptſächlich aber wollte Ephräm

den ſchweren Schaden verhüten, der durch dieſe häretiſchen Bücher

angerichtet wurde. Er handelte ſomit aus demſelben Beweggrunde,

womit ſpäter die römiſche Inquiſition zum großen Schaden vieler Syna⸗
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damit einverſtanden wäre? Balint 0 ſich agen können, daß Ern Arzt
und ein Kunſtgeſchichtler 9e  5 verpflichtet ſind, er ihres
mit gewiſſen Abbildungen vor den ügen Unberufener verbergen.
Um wieviel mehr mu der Eigentümer der bvellen wünſchen, daß
ſeine unzüchtigen und gottesläſterlichen Werke nicht mn die ande anderer
fielen. Wer ſagt, CS ſei unwahrſcheinlich, daß dieſer Mann dazu ein⸗
gewilligt 0  E, dem wäre u antworten M dubio praesumitur 60H-

SensusS; IE udicandum Est, proximum 8 juxta Juae 8Sunt
ration COnsentaned Mare, 727) Dmt durfte Balint auch
QAus dieſem Grunde die Novellen vernichten

0  E EL aber nicht die Frau des Hauſes vorher fragen müſſen?
die mn Abweſenheit des annes Eigentümerin vom ganzen war? Aus
ſachlichen Gründen gewiß nicht, da wir 10 geſehen haben, daß die er
verbrannt werden durften Anders aber war C8 nicht ratſam, daß EL

die Frau fragte Denn erſtens hat ſie wa  einlich gar nicht dieſe
beſtimmten, lenden EV ihres Mannes gewußt Sie 0 ſich als
gebildete Dame eſchämt, Cenn ihr der Fremde den gebracht
0  E, wie tief ihr Mann ittlich an Zweitens, wenn Balint die Ver
nichtung der bbellen Aus ürſorge für die künftigen KHameraden gefordert
hätte, ſo 0 die Frau QAus Furcht ehorcht Es wäre ihr aber das Gefühl
der Beſchämung ihres Mannes und eine gehäſſige immung

des feindlichen eſe

. unnötigerweiſ geblieben, während ſie
ſo vermutlich uim Frieden voneinander chieden. Man Urteile ſelber, was
das war

Dmti. bleibt uns noch die zweite Frage übrig Konnte Balint ſich
mit echt auf den heiligen Ephräm berufen?

Man wird üugeben, daß EL den Fall des heilige Kirchenlehrers
mit vorzüglichem Geſchick In das Wortgefecht hineinwarf. Seine Sache
CtAm dadurch ereits eine vorteilhafte Wendung, indem CEU ſeine Gegner
nötigte, ſich n Edanken mit St Ephräm auseinanderzuſetzen. , ELr

lenkte die Aufmerkſamkeit AUm ſo mehr nach Edeſſa, weil der Fall Ephräms
einer gewiſſen liebenswürdigen Schalkheit nicht entbehrt.

anz glei ſind die beiden Fälle natürlich nicht, aber dennoch
konnte Balint Ephräm anführen. Beim heiligen Diakon von Edeſſa
handelte C8 ſich eigentlich II  — eine Kriegsliſt Apollinaris. an
der öffentliche Redekampf hevor, wohei Ce8 dem Apollinaris nicht ́Um
die Wahrheit, ondern um die Verfechtung des Irrtums und die Ver
führung des Volkes tun war Er woöllte durch den ſcheinbaren anz
und die enge ſeiner Beweiſe beim Volke mehr undru machen,
16 gründlicher borbereite Deshalb ſchlug Ephräm ihm die
0 Aus der Hand, wie Ein Zweikämpfer den Gegner beſiegt, wenn

ihm ſeinen egen geſchickt entwindet. Hauptſächlich aber wollte Ephräm
den chweren Schaden verhüten, der durch dieſe häretiſchen Bücher
angerichtet wurde. Er andelte Omi aus demſelben Beweggrunde,
womit ſpäter die römiſche Inquiſition Um großen Schaden vieler 9na

und bürgerlicher Familien mit Gewalt alle Talmude der Juden



öffentlich verbrennen ließ. Ohne Zweifel annte Ephräm den Befehl
des Konzils von izäa, daß alle Schriften de Arius verbrannt werden
mußten; Konſtantin hatte ogar die To desſtrafe darauf eſetzt, wenn
einer dieſe Bücher verborgen 12 Ebenſo erließ Valentinian denſelben
Befehl beim Konzil von Chalzedon — 451 die Bücher des Neſtorius
(Sokrates, Lib 1, 4) U. dieſer rengen Auffaſſung des Altertums
gegenüber ungläubigen riften iſt das Verhalten Unſeres eiligen
Diakons CI. erklären und 3U rechtfertigen. Balint hatte alſo mit

Grunde ſich auf Ephräm berufen.
Auguſtin Siegburg. Auguſt Jof ran
(Kommunion in einer Kloſterkirche periculo mortis ohne 2jejſunium naturale.) mne Frau rag nach derE mn einer Ordens

V den Beichtvater, ob ſie nicht 3ur eiligen Kommunion gehen könne:
ſie ſei 3zwar nicht mehr nüchtern, ſich aber noch gleichen Tage
einer lebensgefährlichen Operation unterziehen. Der Beichtvater agt
darauf, ſie könne bloß die Wegzehrung empfangen und Eeſe 3 penden
ſei Eemn arre Iin der Kloſterkirche könne ſie Qher nicht mehr kom
munizieren. Vor dem orte Wegzehrung erſchri die Frau und die
Kommunion unterbleibt Hat der Beichtvater recht entſchieden?

eu kann dieſe Frau der bloßen Krankheit nicht zur
Kommunion gehen, ſie nicht nüchtern iſt Denn CII. 858, 2,
gibt genau die Bedingungen 0 Unter denen Kranke von der Nüchtern⸗
heit ausgenommen ſind Infirmi, qui jam decumbunt Sine
Certa SPE Ut Cito Convalescant, de prudenti Confessarii C0nsilio Sanctis-
Simam Hucharistiam UIMere possunt Semel aut bis 1I hebdomada, —
18¹ aliquam medicinam VeI aliquid DETL modum potus aAntea SUmp-
serint vgl dazu 4eſe Zeitſchrift 1925, 123 ſſ.)

Als flatttum aher kann man die heilige Kommunion jederzeit
empfangen, auch wenn man zuvor Kompaktes gegeſſen 0
Ganz allgemein ſagt C&  — 858, 1 media octe jejunium atu-
rale IIOII servaverit, nequit 20 Sanctissimam Hucharistiam admitti,
U181 mortis Urgeat periculum. Und CA.  — 864, 1, ſagt In periculo
mortis, quavis procedit, 1deles SACTaSE (COomnmunionis reci-
piendae praecepto Clentur Mit Rückſicht auf die reihei von der
Nüchternheit in dieſem alle emerkt Noldin (De Sacramentis 138. 1920,

154) Haee FCemptio 1IOII Valet de 118, qui 101 EN morbo, 86d propter
Causal EXternam 1N mortis periculum adducuntur. Genicot⸗-Salsmans
(Institutiones 60 mor.“, 1921, I. 202) aher laſſen mit Recht
dieſe Einſchränkung nicht gelten IIA. iSte CallOlle 858 simpli⸗
Citer lege eXCipitur. Demnach onnte, 10 mu jene Frau vor der
lebensgefährlichen eration die Kommunion empfangen.

Muß ſie ich aber die Kommunion vom Pfarrer oder doch mn
der Pfarrkirche penden laſſen? Can 462 zählt zwar Uunter die functiones
arocho Teservatae Unter auf Sanctissimam HEucharistiam Ublice
aut Privatim tamquam Viaticum ad inkirmos Cferre Wird aber
das mn einer empfangen, dann kann man wohl nicht


